
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/12/16 2003/15/0110
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.2003

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §293b;

Rechtssatz

Der Au7assung, wonach schon dann keine zur Bescheidänderung nach § 293b BAO berechtigende o7ensichtlich

unrichtige Rechtsau7assung gegeben sei, wenn sich ein Teil der Fachliteratur dieser Rechtsau7assung angeschlossen

habe, kann in dieser Allgemeinheit nicht gefolgt werden, hätte es doch ansonsten der Steuerp:ichtige in der Hand,

entsprechende Rechtsfolgen gezielt herbeizuführen, indem er das Erscheinen eines mit seiner Rechtsau7assung

korrespondierenden Fachartikels veranlasst.
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